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Erste Normen und Regelwerke für Bäume

• DIN 18920, 1973: Landschaftsbau; Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen

• RSBB, 1973: Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von 
Baustellen

Vor 50 Jahren erarbeitet!





• DIN 18 920, 2014: Schutz von Bäumen, Pflanz-
beständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen

Aktuelle Normen und Regelwerke zum 
Schutz von Bäumen auf Baustellen



• RAS-LP 4, 1999: Richtlinie für die Anlage von Straßen,            
Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, 
Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen 

• In Vorbereitung: R SBB, 2022: Richtlinien für den Schutz von 
Bäumen und Vegetationsbeständen im Bereich von Baustellen

• H ArtB, 2017: Hinweise zum Artenschutz beim Bau von Straßen 
(FGSV) 56 S.

Aktuelle Normen und Regelwerke zum 
Schutz von Bäumen auf Baustellen



DIN 18920 und RAS-LP 4
Schutz und Schadensbegrenzung

• Um Schäden an Bäumen und Sträuchern zu 

vermeiden bzw. zu minimieren, sind geeignete 

Schutz- bzw. Schadensbegrenzungsmaßnahmen

vorzusehen. 

• Schutzmaßnahmen, d.h. der Vermeidung jeglicher 

Beeinträchtigung ist absoluter Vorrang einzuräumen.





Schutz und Schadensbegrenzung

• Kann der Abstand zwischen Baum und Bauwerk vergrößert werden?

• Können Arbeits- und Bewegungsräume in der Krone geschaffen werden?

• Kann der Arbeitsraum im Wurzelbereich verkleinert werden?

• Können durch Änderungen im Geländeniveau die zunächst geplanten 
Abgrabungen oder Auffüllungen minimiert oder gar verhindert werden?





Weitere Regelwerke

DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall)
• Merkblatt DWA-M 162, 2013: Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle



Weitere Regelwerke

FLL 
• ZTV-Baumpflege, 2017 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für Baumpflege)







ZTV-Baumpflege

Baumschutz auf Baustellen

• Kap. 0.2.11 (Checkliste)

• Kap. 3.11 (Ausführung)



Weitere Regelwerke

FLL 
• ZTV-Baumpflege, 2017 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für Baumpflege)

• In Vorbereitung: „Fachbericht Baumschutzfachliche Baubegleitung“





Regelwerke für Straßenbäume außerorts

BMVI / FGSV

• MA-StB 92, 1992: Merkblatt Alleen

• ESAB, 2006: Empfehlungen zum Schutz vor Unfällen mit Aufprall auf Bäume



Regelwerke für Straßenbäume außerorts

BMVI / FGSV

• Das Wort „Schutz“ wird unterschiedlich verwendet





Regelwerke für Straßenbäume außerorts

• MA-StB 92, 1992: Merkblatt Alleen

• ESAB, 2006: Empfehlungen zum Schutz vor Unfällen mit Aufprall auf Bäume

• In Vorbereitung: M BaS: Merkblatt an Straßen (FGSV und FLL)

• RPS, 2009: Richtlinien für den passiven Schutz an Straßen durch 
Fahrzeugrückhaltesysteme. 



Weitere Regelwerke

FGSV 
• RPS, 2009: Richtlinien für den passiven Schutz an Straßen durch 

Fahrzeugrückhaltesysteme. 

Fahrzeugrückhaltesysteme, umgangssprachlich: „Leitplanken“

„Bei welchem Hindernis sind welche Schutzmaßnahmen erforderlich?“

Was sind Hindernisse?



FGSV:

Bäume
sind

nicht verformbare, punktuelle Einzelhindernisse am Straßenrand



Reaktionen auf die RPS

• Gründung der Parlamentsgruppe „Kulturgut Alleen“

• Initiative von Josef Göppel (CSU)

• Fraktionsübergreifend

• Ziel: bundesweite Richtlinien auch im Sinne des Erhalts von Alleen

• Ziel: auch zukünftig Möglichkeit zur Neuanpflanzung von Alleen






